
AR 
Stadt  Heilbronn  |  Postfach  3440  |  74024  Heilbronn 

Mit  Postzustellungsurkunde 

Herrn 

  

Ihr  Schreiben  vom 

Ihr  Zeichen 

H  N  Heilbronn 

Stadt  Heilbronn 

Ordnungsamt 

Bahnhofstr.  2 

74072  Heilbronn 

Zimmer  0.24 

███████ ██████████████
Telefax 

  

Mail 

  

Internet  heilbronn.de 

Datum  20.12.2021 

UnserZeichen  32.2/me-39.54.7- 

VIG014/2021-320687/2021 

Verbraucheranfrage  nach  dem  Verbraucherinformationsgesetz 
Betreffend  Magnifico  -  Osteria  Da  Umberto,  Im  Zukunftspark  10,  74076  Heilbronn 
Bescheid  vom  11.11.2021,  Az.  32.2/me-39.54.7-VIG014/2021-272381/2021 

hier:  Informationszugang 

Sehr  geehrter  Herr  | 

auf  Ihren  Antrag  vom  24.09.2021  hinsichtlich  der  letzten  beiden  Kontrollergebnisse  des  o.g.  Betriebes 
wird  Ihnen  folgende  Auskunft  erteilt: 

Bei  der  Kontrolle  am  19.04.2018  wurden  folgende  Mängel  festgestellt: 
  

Festgestellter  Verstoß  Verstoß  gegen 
  

Mängel  in  der  Kennzeichnung  und 
Aufmachung: 

Speisekarte: 

Allergene  und  Zusatzstoffe  sind  nicht 
angegeben.      

Art.  44  Abs.  1  und  Art.  9  Abs.  1  lit.  c)  i.V.m. 
Anhang  II  der  VO  (EU)  1169/2011 

(Lebensmittelinformationsverordnung  (LMIV)) 
i.V.m.  $4  Abs.  2  Nr.  1,Abs.3Nr.2 

Lebensmittelinformations- 
Durchführungsverordnung  (LMIDV) 

&9  Abs.  1  und  Abs.  6  Nr.  5  Zusatzstoff- 
Zulassungsverordnung  (ZzulV) 

  

Die  Mängel  wurden  im  Rahmen  der  vorgegebenen  Frist  beseitigt. 

Bankverbindung 

Kreissparkasse  Heilbronn 

IBAN  DES1  6205  0000  0000  0008  59  |  BIC  HEISDE66XXX 
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Sprechzeiten  Mo-Fr  08.30  -  12.00  Uhr 

Do  14.00  -  18.00  Uhr 
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Bei der Kontrolle am 24.08.2015 wurden keine Mängel festgestellt. 

Hinweis: 

Auskünfte nach dem VIG dienen der individuellen Information des Antragstellers. Die weitere 
Verwendung der Informationen durch die Antragsteller wird durch das VIG nicht geregelt und liegt 

allein in der eigenen Verantwortung der Verbraucher. Die Beantwortung der derzeit kontrovers 
diskutierten Frage, inwieweit eine Veröffentlichung über Internetplattformen wie „Topf Secret“ 

zulässig ist oder Abwehransprüche der betroffenen Unternehmen bestehen, liegt nicht im 

Aufgabenbereich der Verwaltung und ist daher auch nicht Gegenstand der vorliegenden Auskunft. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ü Ä etfssa Merk


